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1. Grundlagen der Raumordnung

1.1 Planungsebenen



1. Grundlagen der Raumordnung

1.2 Landesplanung

 = Raumordnung in den Ländern 

 Festlegung der rechtlichen Grundlagen der Landesplanung:

• ROG (§§ 13-16)

• länderspezifische Konkretisierung in Landesplanungsgesetzen 

(Landesentwicklungsgesetz) 

 Aufgaben: 

• Erstellung zusammenfassender, übergeordneter, den Grundsätzen der RO 

entsprechender RO-Pläne

• Koordination raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen

• Planungsfunktionen u. Koordinierungs- bzw. Sicherungsfunktionen



1. Grundlagen der Raumordnung

1.3 Landesentwicklungsplan

 raumordnerische Festlegungen als planerische Grundlage für zukünftige räumliche 

Entwicklung des Landes  

 Koordinierung der Raumansprüche einzelner Fachplanungen (bspw. Bau von Infrastruktur, 

Nutzung für Wohnen, Gewerbe, Abbau von Rohstoffen bzw. für Schutz von Natur und 

Landschaft) 

 Vermeidung bzw. Minimierung (Ausgleich) von erkannten Raumnutzungskonflikten 

(Maßstab 1:300.000)



2. LEP Aufstellungsprozess

Aufstellungs-

beschluss 

Q1/22

Beteiligung öff. 

Stellen bis 

Q2/22

Grobkonzept 

Q4/22

1. LEP-Entwurf 

Q3/22

1. Anhörungs-

/Beteiligungs-

verfahren bis Q1/24

2. LEP-Entwurf 

Q4/24

2. Anhörungs-

/Beteiligungs-

verfahren bis Q1/25

Kabinetts-

beschluss LEP 

04/25

LEP als VO in Kraft 

getreten (spätestens 

Januar 2026)

2.1 Zeitplan



2. LEP Aufstellungsprozess

 Teil A – Entwicklungsrahmen

 u.a. Planungsrechtliche Grundlagen und strategische Handlungsfelder

 Teil B – Textliche Festlegungen

 Vernetzung und Kooperation

 Raumstruktur

 Siedlungsstruktur und –entwicklung

 Daseinsvorsorge und soziale Infrastruktur

 Wirtschaft und Infrastruktur

 Energieversorgung

 Freiraumstruktur und Ressourcen

 Zeichnerische Festlegungen

2.2 Inhaltliche Schwerpunkte



3. Strategische Umweltprüfung (SUP)

 seit 2004 besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung 
(SUP) bei Aufstellung von Raumordnungsplänen

 wesentliche Rechtgrundlage ist der § 8 ROG (einschl. der Anlagen 1 und 2)

 SUP ist integrativer Bestandteil von öffentlichen Verfahren zur Aufstellung von Plänen und 
Programmen, d.h. die SUP ist unselbstständig und muss in ein Trägerverfahren (Aufstellung 
Raumordnungsplan) integriert werden

 Aufgabe und Ziel der SUP: frühzeitige, systematische und transparente Ermittlung, 
Beschreibung und Bewertung von erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter

 Ergebnisse werden im Umweltbericht dokumentiert

 SUP hat prognostischen Charakter -> Abschätzung potentieller Umweltauswirkungen

 Ergebnisse der SUP sind bei der Erarbeitung von Plänen und Programmen zu 
berücksichtigen  

 SUP ergänzt die projektbezogene UVP auf vorgelagerter Ebene

3.1 rechtliche Grundlagen, Aufgabe und Ziel



3. Strategische Umweltprüfung

3.2 Integration der SUP ins Aufstellungsverfahren I



3. Strategische Umweltprüfung

3.2 Integration der SUP ins Aufstellungsverfahren II
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